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als in de« ei» für allemahl bestimmten Termin allhier zn erscheinen, und sich entweder até 1 ,
Intrstat - Qtben, oder aus dem augefrrbrten von der versivkbcnen hrnrcrlasseuen Vermächtnis

zn der Erbschaft zu legitinüren, widrigenfalls haben fv^ch- zu gewärtigen, daß die qed^cdttj
von Korff nach beygebrachter Befcheir-igung für tob erklärt und tiefe sowohl als deren De«
seendenz von der Erbschaft attsgesch'.ossen und solche unter die Jnteftar Erben der ver ft orbe. ¿
ven nach vorher geschehener Legitimation vertheilt werden Witzenhausen i« Fürstrnthume ^
Hessen den 28. Februar 1787.

Adelich von Butrlarischs» Gericht. 8- &lt;t. Viech
30 Caspar Freüling von Untersimshausen hiesigen Amts, welcher am l^en Octob. 1755, g-,

bohren worden, mia vor dem Jahr 1755 hinweg, und in die Fremde gegangen, ohne seit
der Zeit etwas von sich hören zu lassen, wird auf Anrufen seiner hiesigen nächsten Verwand
ten, ein vor allemal hiermit vorgeladen, daß er, oder seine rechtmässige Leibes - Erben, wann

Heren vorhanden sind, Dienstag den taten Junius dieses JahrS vor hrtsigem Amt erscheinen,
und vorgenannten Caspar Freilings, bisher durch eine« Vormund verwaltet gewordenes Ver
mögen, nach vorher beygbrachtem Beweiß des Eigenthums in Empfang nehmen, oder gewär« -
tigen sollen daß solches den hiesigen Verwandten gegen htulaugliche Sicherstellung ausge« 5
antwortet werden wird. Wetter de» 28. Fedr. 1737. » , .

8 . H. Lustitz - Amt daselbst, Lt. I. lt. Theiß»
4) Nachstehende ausser Landes gegangene junge Leute, alsr

1) Aus d. Adel. v. Lindauischen Gericht: Christian Engel auS Wommen;
 2) AUS dem Amte witzenyausen: Johann George Hellwig aus Trubenhausen^ undAx-

gustin Burhenne vom Niederguth;
werden nach Vorschrift der gnädigsten Verordnungen vom Uten Mär- 1774, aten Februar
L78r und 2. Dee. 1782. dermassen citirt, binnen JahreS Frist sich wieder einzufindrn, un» "

gehörigen OrtS anzuzeisen, widrigenfalls -u gewärtigen«, daß mit gefetzw affiger Ccnfifcatioo
ihres Vermögens verfahren werde. von Amts, und Gerichtswegen.

 I 4
Vorladungen der Gläubiger.

r) Nachdem wegen überhäufter Schulden über des zn Willingshagen unlängst perstorkenrn
MällerS Conrad Heyderich und dessen Zurück gelassenen Wittib Vermögen, nnnmebrö Ln
würkliche ConcurS-Proceß erkannt, und Termin zu Begründung der Forderungen auf Die»-st-
tag den 27. März anberaumt worden; so werden deren sämtliche so bekannt als unbekannte 7
Gläubiger hierdurch ein vor all-mal vorgeladen in vorbesiimmtemTermin Vormittags -Uhr
auf hiesiger Amtsstube zu erscheine«, ihre Forderungen behöriq zu begründen, oder aber jii
gewärtigen, daß sie damit weiter nicht gehöret sondern vom Concurs gänzlich arBgeschlcssen
werden sollen. Niederaula den 30. Jenner 1787.

jzürstt. Hess. Justiz- Amt alda. Heuser, D.
i) Nachdem man hiesigen Amtswegen, vor «öthig befunden, die vom Einwohner Johanms

Bicket Hieselbst sich aufgeladene Schulde«, dergestalte« förmlich zu untersuchen, welche
von demselben allein, unb welche mit gültiger Einwilligung dessen Ehefrauen gemacht wor

den, und des Endes ein Termin zu Begründung der Schuldforderungen auf Mittwoch, den 8
28. März mibezrelet worden; als werden besten bekannte und unbekannte Gläubiger hiermit
vorgeladen, alsdan Vor,nittags - Ubr vor hiesigem Fürst!. Amt zu erscheinen, ihre an gedach
tem Bickel oder dessen Ehefrauen habende Forderungen gegen selbige ordnungsmäßig zu dar«
zuthun, unb sodann das weiter« zu gewärtige». Niederau!» den rr. Februar 1787.

Heuser, D. .

L) Alle diejenige, welche an dem geringen Vermögen des Schutzjuden MenckeSußmanns Witw.
und deren Sohn Snßmnnn Menck« -tgr-ndete Forhetnng zu hab«« permeyne», werde» hier« v

durch ..


